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See the notice on TED website

176833-2026 - Competition
Germany – Software-related services – Beschaffung eines Vorgangsbearbeitungssystems
OJ S 51/2026 13/03/2026
Contract or concession notice – standard regime - Change notice
Services

1. Buyer

1.1.  Buyer
Official name: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Email: zentrale-vergabestelle@bmas.bund.de
Legal type of the buyer: Central government authority
Activity of the contracting authority: General public services

2. Procedure

2.1.  Procedure
Title: Beschaffung eines Vorgangsbearbeitungssystems
Description: Die Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (SchBGG) hat 
die Aufgabe, Konflikte zwischen Menschen mit Behinderungen und öffentlichen Stellen des 
Bundes sowie in bestimmten Fällen mit Privaten außergerichtlich beizulegen. Dazu muss sie 
einen barrierefreien und niederschwelligen Zugang zu Schlichtungsverfahren ermöglichen. Die 
Zielgruppe weist sehr unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse auf – von Personen mit 
Sehbehinderungen, die Screenreader benötigen, über Menschen mit Hörbehinderungen, die 
mittels Deutscher Gebärdensprache oder schriftlich kommunizieren, bis hin zu Personen mit 
kognitiven Beeinträchtigungen, die auf Leichte Sprache angewiesen sind. Anträge erreichen 
die Geschäftsstelle über verschiedene Kanäle, in Textform, mittels Niederschrift oder über 
Gebärdensprachdolmetscherdienste (SQAT). Das zu beschaffende 
Vorgangsbearbeitungssystem (VBS) muss dieser Vielfalt an Kommunikationsbedürfnissen und 
-kanälen gerecht werden. Jeder der Kommunikationswege muss vollständig barrierefrei 
gestaltet und in den digitalen Workflow integriert werden können. Das VBS soll durch eine 
durchgängige digitale Prozesskette diese Herausforderungen bewältigen und gleichzeitig 
höchste Standards der Barrierefreiheit gemäß BGG, BITV 2.0, und den relevanten 
technischen Normen erfüllen. Gerade bei der Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist eine 
konsequente Einhaltung der DSGVO-Vorgaben sowie hoher Standards der 
Informationssicherheit unerlässlich. Das zentrale Ziel ist es, durch Automatisierung und 
intelligente Systemführung die administrative Bearbeitungszeit zu verkürzen und die Qualität 
der Verfahrensführung zu verbessern, damit Menschen mit Behinderungen schneller und 
effektiver zu ihrem Recht gelangen können. Das System muss flexibel genug sein, um auf die 
individuellen Bedürfnisse jedes Einzelfalls einzugehen, die wachsenden Fallzahlen zu 
bewältigen und sich an zukünftige Rechtsänderungen sowie erweiterte Zuständigkeiten 
anpassen zu können. Kern der Rahmenvereinbarung ist das Lizenzpaket des VBS als 
„Software-as-a-Service“-Modell (SaaS) und die zugehörigen laufenden Kosten im Rahmen der 
Nutzung und Pflege des VBS. Dadurch das marktübliche Softwarelösungen oftmals nicht 
vollständig barrierefrei sind, ist die SchBGG bereit, einmalige Entwicklungsleistungen zur 
Erreichung der vollständigen Barrierefreiheit zu vergüten. Darüber hinaus gibt es weitere 
Leistungsbestandteile. Zu diesen gehören einmalige Kosten für Herbeiführung der 
Betriebsbereitschaft und Kosten für optionale Abrufe im Rahmen von softwarenahen 
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Dienstleistungen als auch Schulungen. Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit von zwei 
Jahren ab Zuschlagserteilung mit einer zweimaligen Verlängerungsoption um jeweils ein 
weiteres Jahr. Mit der Rahmenvereinbarung wird die SchBGG zu einem bedarfsgerechten 
Abruf von ausgewiesenen Leistungen berechtigt. Die Entscheidung über die Anzahl der zu 
beauftragenden Leistungen liegt allein im Ermessen der SchBGG. Bitte beachten Sie die 
beigefügten Vergabeunterlagen.
Procedure identifier: 9b6d70cf-8fbe-4536-b392-48758acc43e0
Internal identifier: ZVS-04812-9/1
Type of procedure: Negotiated with prior publication of a call for competition / competitive with 
negotiation
The procedure is accelerated: no

2.1.1.  Purpose
Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 72260000 Software-related services
Additional classification (cpv): 72000000 IT services: consulting, software development, 
Internet and support, 48100000 Industry specific software package, 48000000 Software 
package and information systems

2.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany

2.1.4.  General information
Legal basis: 
Directive 2014/24/EU
vgv -

2.1.6.  Grounds for exclusion
Sources of grounds for exclusion: Notice
Corruption: Ausgeschlossen werden, 1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 
1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße anderer Staaten 
rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, 
die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen 
Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. 
Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen 
Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des 
Mindestlohngesetzes*, § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen. 
Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum Ausschluss von 
der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung 
zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages führen.
Fraud: Ausgeschlossen werden, 1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 
1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße anderer Staaten 
rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, 
die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen 
Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. 
Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen 
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Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des 
Mindestlohngesetzes*, § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen. 
Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum Ausschluss von 
der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung 
zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages führen.
Participation in a criminal organisation: Ausgeschlossen werden, 1. Personen, deren Verhalten 
gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, 
wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer 
Verstöße anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße belegt 
worden sind, 2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten 
Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 
GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* 
genannten Ausschlussgründe erfüllen. Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von 
Auskünften können zum Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren 
Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des 
geschlossenen Vertrages führen.
Terrorist offences or offences linked to terrorist activities: Ausgeschlossen werden, 1. 
Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* 
(GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder 
wegen vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit 
einer Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* 
genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 
GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* 
genannten Ausschlussgründe erfüllen. Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von 
Auskünften können zum Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren 
Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des 
geschlossenen Vertrages führen.
Business activities are suspended: Ausgeschlossen werden, 1. Personen, deren Verhalten 
gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, 
wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer 
Verstöße anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße belegt 
worden sind, 2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten 
Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 
GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* 
genannten Ausschlussgründe erfüllen. Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von 
Auskünften können zum Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren 



176833-2026 Page 4/14

Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des 
geschlossenen Vertrages führen.
Money laundering or terrorist financing: Ausgeschlossen werden, 1. Personen, deren 
Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) 
zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen 
vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer 
Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten 
Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 
GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* 
genannten Ausschlussgründe erfüllen. Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von 
Auskünften können zum Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren 
Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des 
geschlossenen Vertrages führen.
Assets being administered by liquidator: Ausgeschlossen werden, 1. Personen, deren 
Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) 
zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen 
vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer 
Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten 
Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 
GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* 
genannten Ausschlussgründe erfüllen. Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von 
Auskünften können zum Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren 
Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des 
geschlossenen Vertrages führen.
Conflict of interest due to its participation in the procurement procedure: Ausgeschlossen 
werden, 1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 
GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig 
verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 
Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.
m. § 31 Abs. 2 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 
Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. 
§ 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes*, § 98c des Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen. 
Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum Ausschluss von 
der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung 
zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages führen.
Early termination, damages, or other comparable sanctions: Ausgeschlossen werden, 1. 
Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* 
(GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder 
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wegen vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit 
einer Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* 
genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 
GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* 
genannten Ausschlussgründe erfüllen. Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von 
Auskünften können zum Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren 
Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des 
geschlossenen Vertrages führen.
Child labour and including other forms of trafficking in human beings: Ausgeschlossen werden, 
1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* 
(GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder 
wegen vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit 
einer Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* 
genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 
GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* 
genannten Ausschlussgründe erfüllen. Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von 
Auskünften können zum Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren 
Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des 
geschlossenen Vertrages führen.
Analogous situation like bankruptcy, insolvency or arrangement with creditors under national 
law: Ausgeschlossen werden, 1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 
GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig 
verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 
Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.
m. § 31 Abs. 2 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 
Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. 
§ 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes*, § 98c des Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen. 
Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum Ausschluss von 
der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung 
zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages führen.
Breaching of obligations set under purely national exclusion grounds: Ausgeschlossen 
werden, 1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 
GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig 
verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 
Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.
m. § 31 Abs. 2 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 
Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. 
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§ 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes*, § 98c des Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen. 
Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum Ausschluss von 
der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung 
zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages führen.
Grave professional misconduct: Ausgeschlossen werden, 1. Personen, deren Verhalten gem. 
§ 123 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der 
in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße 
anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße belegt worden 
sind, 2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei 
nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) 
erfüllen, 3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei 
nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des 
Mindestlohngesetzes*, § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen. 
Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum Ausschluss von 
der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung 
zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages führen.
Misrepresentation, withheld information, unable to provide required documents or obtained 
confidential information of this procedure: Ausgeschlossen werden, 1. Personen, deren 
Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) 
zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen 
vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer 
Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten 
Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 
GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* 
genannten Ausschlussgründe erfüllen. Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von 
Auskünften können zum Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren 
Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des 
geschlossenen Vertrages führen.
Breaching of obligations in the fields of labour law: Ausgeschlossen werden, 1. Personen, 
deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) 
zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen 
vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer 
Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten 
Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 
GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* 
genannten Ausschlussgründe erfüllen. Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von 
Auskünften können zum Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren 
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Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des 
geschlossenen Vertrages führen.
Breaching of obligations in the fields of social law: Ausgeschlossen werden, 1. Personen, 
deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) 
zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen 
vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer 
Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten 
Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 
GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* 
genannten Ausschlussgründe erfüllen. Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von 
Auskünften können zum Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren 
Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des 
geschlossenen Vertrages führen.
Breaching of obligations in the fields of environmental law: Ausgeschlossen werden, 1. 
Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* 
(GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder 
wegen vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit 
einer Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* 
genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 
GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* 
genannten Ausschlussgründe erfüllen. Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von 
Auskünften können zum Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren 
Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des 
geschlossenen Vertrages führen.
Breaching obligation relating to payment of social security contributions: Ausgeschlossen 
werden, 1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 
GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig 
verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 
Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.
m. § 31 Abs. 2 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 
Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. 
§ 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes*, § 98c des Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen. 
Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum Ausschluss von 
der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung 
zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages führen.
Breaching obligation relating to payment of taxes: Ausgeschlossen werden, 1. Personen, 
deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) 
zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen 
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vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer 
Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten 
Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 
GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 
UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des 
Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* 
genannten Ausschlussgründe erfüllen. Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von 
Auskünften können zum Ausschluss von der Teilnahme an diesem und weiteren 
Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung zur fristlosen Kündigung des 
geschlossenen Vertrages führen.
Agreements with other economic operators aimed at distorting competition: Ausgeschlossen 
werden, 1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 
GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig 
verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 
Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.
m. § 31 Abs. 2 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 
Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. 
§ 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes*, § 98c des Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen. 
Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum Ausschluss von 
der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung 
zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages führen.
Direct or indirect involvement in the preparation of this procurement procedure: 
Ausgeschlossen werden, 1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 1 - 10 
GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße anderer Staaten rechtskräftig 
verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, die in § 123 
Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.
m. § 31 Abs. 2 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. Personen, die in § 124 
Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen Vergabeverfahren i.V.m. 
§ 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes*, § 98c des Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des Mindestlohngesetzes*, § 21 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen. 
Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum Ausschluss von 
der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung 
zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages führen.
Insolvency: Ausgeschlossen werden, 1. Personen, deren Verhalten gem. § 123 Abs. 3 Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) zuzurechnen ist, wegen der in § 123 Abs. 1 Nr. 
1 - 10 GWB* genannten Verstöße oder wegen vergleichbarer Verstöße anderer Staaten 
rechtskräftig verurteilt oder rechtskräftig mit einer Geldbuße belegt worden sind, 2. Personen, 
die in § 123 Abs. 4 Nr. 1 und 2 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen 
Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)) erfüllen, 3. 
Personen, die in § 124 Abs. 1 Nr. 1 - 9 GWB* genannten Ausschlussgründe (bei nationalen 
Vergabeverfahren i.V.m. § 31 Abs. 2 UVgO) erfüllen, 4. Personen, die die in § 21 des 
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Arbeitnehmer-Entsendegesetzes*, § 98c des Aufenthaltsgesetzes*, § 19 des 
Mindestlohngesetzes*, § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes* und § 22 des 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes* genannten Ausschlussgründe erfüllen. 
Wahrheitswidrige Angaben oder Zurückhaltung von Auskünften können zum Ausschluss von 
der Teilnahme an diesem und weiteren Vergabeverfahren bzw. im Falle der Auftragserteilung 
zur fristlosen Kündigung des geschlossenen Vertrages führen.

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0000
Title: Beschaffung eines Vorgangsbearbeitungssystems
Description: Die Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (SchBGG) hat 
die Aufgabe, Konflikte zwischen Menschen mit Behinderungen und öffentlichen Stellen des 
Bundes sowie in bestimmten Fällen mit Privaten außergerichtlich beizulegen. Dazu muss sie 
einen barrierefreien und niederschwelligen Zugang zu Schlichtungsverfahren ermöglichen. Die 
Zielgruppe weist sehr unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse auf – von Personen mit 
Sehbehinderungen, die Screenreader benötigen, über Menschen mit Hörbehinderungen, die 
mittels Deutscher Gebärdensprache oder schriftlich kommunizieren, bis hin zu Personen mit 
kognitiven Beeinträchtigungen, die auf Leichte Sprache angewiesen sind. Anträge erreichen 
die Geschäftsstelle über verschiedene Kanäle, in Textform, mittels Niederschrift oder über 
Gebärdensprachdolmetscherdienste (SQAT). Das zu beschaffende 
Vorgangsbearbeitungssystem (VBS) muss dieser Vielfalt an Kommunikationsbedürfnissen und 
-kanälen gerecht werden. Jeder der Kommunikationswege muss vollständig barrierefrei 
gestaltet und in den digitalen Workflow integriert werden können. Das VBS soll durch eine 
durchgängige digitale Prozesskette diese Herausforderungen bewältigen und gleichzeitig 
höchste Standards der Barrierefreiheit gemäß BGG, BITV 2.0, und den relevanten 
technischen Normen erfüllen. Gerade bei der Verarbeitung von Gesundheitsdaten ist eine 
konsequente Einhaltung der DSGVO-Vorgaben sowie hoher Standards der 
Informationssicherheit unerlässlich. Das zentrale Ziel ist es, durch Automatisierung und 
intelligente Systemführung die administrative Bearbeitungszeit zu verkürzen und die Qualität 
der Verfahrensführung zu verbessern, damit Menschen mit Behinderungen schneller und 
effektiver zu ihrem Recht gelangen können. Das System muss flexibel genug sein, um auf die 
individuellen Bedürfnisse jedes Einzelfalls einzugehen, die wachsenden Fallzahlen zu 
bewältigen und sich an zukünftige Rechtsänderungen sowie erweiterte Zuständigkeiten 
anpassen zu können. Kern der Rahmenvereinbarung ist das Lizenzpaket des VBS als 
„Software-as-a-Service“-Modell (SaaS) und die zugehörigen laufenden Kosten im Rahmen der 
Nutzung und Pflege des VBS. Dadurch das marktübliche Softwarelösungen oftmals nicht 
vollständig barrierefrei sind, ist die SchBGG bereit, einmalige Entwicklungsleistungen zur 
Erreichung der vollständigen Barrierefreiheit zu vergüten. Darüber hinaus gibt es weitere 
Leistungsbestandteile. Zu diesen gehören einmalige Kosten für Herbeiführung der 
Betriebsbereitschaft und Kosten für optionale Abrufe im Rahmen von softwarenahen 
Dienstleistungen als auch Schulungen. Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit von zwei 
Jahren ab Zuschlagserteilung mit einer zweimaligen Verlängerungsoption um jeweils ein 
weiteres Jahr. Mit der Rahmenvereinbarung wird die SchBGG zu einem bedarfsgerechten 
Abruf von ausgewiesenen Leistungen berechtigt. Die Entscheidung über die Anzahl der zu 
beauftragenden Leistungen liegt allein im Ermessen der SchBGG. Bitte beachten Sie die 
beigefügten Vergabeunterlagen.
Internal identifier: ZVS-04812-9/1

5.1.1.  Purpose
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Main nature of the contract: Services
Main classification (cpv): 72260000 Software-related services
Additional classification (cpv): 48000000 Software package and information systems, 
48100000 Industry specific software package, 72000000 IT services: consulting, software 
development, Internet and support
Options: 
Description of the options: Verlängerungsoption um weitere 24 Monate - siehe 
Vergabeunterlagen

5.1.2.  Place of performance
Country subdivision (NUTS): Berlin (DE300)
Country: Germany

5.1.3.  Estimated duration
Start date: 01/08/2026
Duration end date: 31/07/2028

5.1.4.  Renewal
Maximum renewals: 1

5.1.6.  General information
Reserved participation: 
Participation is not reserved.
Procurement Project not financed with EU Funds.
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): no
Additional information: Die Teilnehmer sind aufgefordert ein Konzept zum Umgang mit der 
Barrierefreiheit (DOKUMENT 4) zu nachfolgenden Punkten darzulegen: 1. Wissen und 
Expertise zur Barrierefreiheit im Unternehmen: - Der Teilnehmer soll darlegen, welche 
Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Barrierefreiheit im Unternehmen vorhanden sind. 
2. Testverfahren und Qualitätssicherung: - Der Teilnehmer soll ein Verfahren zur 
regelmäßigen Überprüfung der Barrierefreiheit beschreiben. - Einbindung von Nutzern mit 
Behinderungen in Testphasen wird positiv bewertet. 3. Berichterstattung und Kommunikation: 
- Der Teilnehmer muss darlegen, wie über Fortschritte und Herausforderungen bei der 
Umsetzung der Barrierefreiheit berichtet. - Der Teilnehmer muss den Prozess beschreiben, 
wie er sicherstelt, fortlaufend den Stand zur Barrierefreiheit in die Erklärung zur Barrierefreiheit 
(§12b BGG, §7 BITV 2.0) einfließen zu lassen und aktuell zu halten. Formale Anforderungen: 
1. Umfang: Max. 3 Seiten im DIN A4-Format (alle Seiten darüber werden nicht gewertet) in der 
voreingestellten Formatierung 2. Strukturierung: Das Konzept muss klar nach den 
Themenbereichen gegliedert sein 1. Wissen und Expertise zur Barrierefreiheit im 
Unternehmen 0 Punkte: Keine Kenntnisse oder Erfahrungen im Bereich der Barrierefreiheit im 
Unternehmen vorhanden. 2 Punkte: Wenig Kenntnisse oder Erfahrungen im Bereich der 
Barrierefreiheit im Unternehmen vorhanden. 4 Punkte: Einige grundlegende Kenntnisse und 
Erfahrungen vorhanden; begrenzte Expertise. 6 Punkte: Gute Kenntnisse und Erfahrungen; 
überwiegend qualifiziertes Personal. 8 Punkte: Sehr gute Kenntnisse und umfangreiche 
Erfahrungen; qualifiziertes und erfahrenes Personal. 10 Punkte: Hervorragende Kenntnisse 
und umfassende Expertise; hochqualifiziertes und spezialisiertes Personal. 2. Testverfahren 
und Qualitätssicherung 0 Punkte: Keine Testverfahren; wenig Nutzerzentriertheit. 2 Punkte: 
Wenige oder unzureichende Testverfahren; keine Nutzerzentriertheit. 4 Punkte: Einige 
Testverfahren vorhanden; teilweise Nutzerzentriertheit. 6 Punkte: Gute Testverfahren; 
überwiegend Nutzerzentriertheit. 8 Punkte: Sehr gute Testverfahren; umfassend 
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Nutzerzentriertheit. 10 Punkte: Hervorragende Testverfahren; vollständig Nutzerzentriertheit. 
3. Berichterstattung und Kommunikation 0 Punkte: Keine Berichterstattung; keine 
Transparenz. 2 Punkte: Seltene oder unklare Berichterstattung; wenig Transparenz. 4 Punkte: 
Teilweise klare Berichterstattung; einige Transparenz vorhanden. 6 Punkte: Gute 
Berichterstattung; überwiegend transparent. 8 Punkte: Sehr gute Berichterstattung; umfassend 
transparent. 10 Punkte: Hervorragende Berichterstattung; vollständig transparent und 
regelmäßig. Anhand des eingereichten Konzeptes werden unter den geeigneten 
Bewerbungen diejenigen ausgesucht, die zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert werden. 
Die Entscheidungskriterien werden dabei die oben genannten Punktwerte sein. Es wird darauf 
hingewiesen, dass bei Fehlen dieses Konzepts eine Nachfrist analog zu § 56 VgV nicht 
eingeräumt wird, ohne dass hierzu eine weitere Prüfung erfolgt. Das Fehlen des Konzepts 
(Dokument 4) führt in jedem Fall zum Ausschluss des Teilnehmers vom weiteren Verfahren.

5.1.7.  Strategic procurement
Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9.  Selection criteria
Sources of selection criteria: Notice
Criterion: References on specified services
Description of selection criterion: 1. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung Bitte reichen Sie einen Nachweis über Ihre Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung ein. Deckungssumme jeweils mindestens 1 Mio. Euro für 
Personen- und Sachschäden sowie jeweils mindestens 1 Mio. Euro für Vermögensschäden je 
Schadensfall Der Höchstbetrag muss mindestens einmal jährlich zur Verfügung stehen. 2. 
Technische Leistungsfähigkeit Referenzprojekte Beschreiben Sie mindestens zwei in Art und 
Umfang mit dem Leistungsbereich vergleichbare Referenzprojekte der letzten drei Jahre. Der 
Leistungszeitraum einer Referenz kann dabei die letzten 5 Jahre umfassen. Die 
Referenzprojekte müssen vergleichbar hinsichtlich folgender Kriterien sein: - Einführung und 
Anpassung eines Vorgangsbearbeitungssystems (VBS) als Schlichtungssoftware - Der 
Auftraggeber des Referenzprojekts muss eine Schlichtungsstelle oder Ombudsstelle sein. - 
Auftragsvolumen >20.000 € Alle drei Kriterien müssen über die vorgelegten Referenzen 
abgedeckt sein. Geben Sie für die mögliche Nachprüfung der Unternehmensreferenzen 
Kontaktdaten (Name, Telefon, E-Mail) der für das Referenzprojekt auskunftsfähigen Person 
beim Referenzkunden. Qualifikationen und Erfahrung von Projektleitung und Stellvertretung 
Bitte benennen Sie eine Projektleitung sowie eine Stellvertretung namentlich und stellen Sie 
deren Qualifikationen und Erfahrungen dar. 1. Dokumente zur Bestätigung der Qualifikationen: 
Bitte reichen Sie geeignete Qualifikationsnachweise für beide benannten Personen ein. Die 
Nachweise müssen ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder Diplom) in 
folgenden Bereichen bestätigen: - Ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium 
(Master, Magister, Universitätsdiplom) der Fachrichtungen Wirtschafts- bzw. 
Verwaltungsinformatik, Informatik, Mathematik, Physik oder einer vergleichbaren IT-
bezogenen Fachrichtung ODER - Abgeschlossene Berufsausbildung mit mind. 10 Jahren 
relevanter Berufserfahrung 2. Bestätigung der Berufserfahrung: Bitte bestätigen Sie, dass die 
benannten Personen die geforderte berufliche Erfahrung abdecken: - Eine mindestens 
dreijährige Berufserfahrung mit Leitungsverantwortung in Projekten zur Einführung oder 
Anpassung von VBS - Beschreiben Sie die Tätigkeiten stichwortartig - Benennen Sie dabei 
Arbeitgeber bzw. Auftraggeber Im weiteren wird auf die Vergabeunterlagen verwiesen; hier 
insbesondere die Dokumente 3a und 3b.
The criteria will be used to select the candidates to be invited for the second stage of the 
procedure
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Information about the second stage of a two-stage procedure: 
Minimum number of candidates to be invited for the second stage of the procedure: 3
Maximum number of candidates to be invited for the second stage of the procedure: 4
The procedure will take place in successive stages. At each stage, some participants may be 
eliminated
The buyer reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without 
any further negotiations

5.1.11.  Procurement documents
Languages in which the procurement documents are officially available: German
Address of the procurement documents: https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.
html?id=843775

5.1.12.  Terms of procurement
Terms of submission: 
Electronic submission: Required
Address for submission: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?4&id=843775
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German
Electronic catalogue: Not allowed
Variants: Not allowed
Tenderers may submit more than one tender: Not allowed
Deadline for receipt of requests to participate: 13/04/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Eastern 
European Time, Central European Summer Time
Information that can be supplemented after the submission deadline: 
At the discretion of the buyer, some missing tenderer-related documents may be submitted 
later.
Additional information: Nachforderungen nur im Rahmen des § 56 VgV
Terms of contract: 
The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered 
employment programmes: No
Electronic invoicing: Required
Electronic ordering will be used: yes
Electronic payment will be used: yes

5.1.15.  Techniques
Framework agreement: 
Framework agreement, without reopening of competition
Maximum number of participants: 1
Information about the dynamic purchasing system: 
No dynamic purchase system
Electronic auction: no

5.1.16.  Further information, mediation and review
Mediation organisation: Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes
Review organisation: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Information about review deadlines: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 
15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem 
unzulässig, wenn der Zuschlag erfolgt ist, bevor die Vergabekammer den Auftraggeber über 
den Antrag auf Nachprüfung informiert hat (§§ 168 Abs. 2 Satz 1, 169 Abs. 1 GWB). Die 
Zuschlagserteilung erfolgt zehn Kalendertage nach Absendung der Information an die 

https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=843775
https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=843775
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?4&id=843775
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unterlegenen Bieter gem. § 134 Abs. 2 GWB. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung 
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter 
und Bewerber kommt es nicht an. Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner 
voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße 10 Kalendertage nach Kenntnis 
gegenüber dem Auftraggeber gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). Verstöße 
gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen 
spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder 
zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
GWB). Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar 
sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe 
gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB).
Organisation providing more information on the review procedures: Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales
Organisation receiving requests to participate: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Organisation processing tenders: Bundesministerium für Arbeit und Soziales

8. Organisations

8.1.  ORG-0000
Official name: Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Registration number: 022899-527-0
Town: Bonn
Postcode: 53123
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: zentrale-vergabestelle@bmas.bund.de
Telephone: 022899-527-0
Roles of this organisation: 
Buyer
Central purchasing body acquiring supplies and/or services intended for other buyers
Central purchasing body awarding public contracts or concluding framework agreements for 
works, supplies or services intended for other buyers
Organisation receiving requests to participate
Organisation processing tenders
Review organisation
Organisation providing more information on the review procedures

8.1.  ORG-0001
Official name: Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes
Registration number: 0228-9499-0
Town: Bonn
Postcode: 53123
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.de
Telephone: 0228-9499-0
Roles of this organisation: 
Mediation organisation

8.1.  ORG-0002

mailto:zentrale-vergabestelle@bmas.bund.de
mailto:vk@bundeskartellamt.de
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Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Registration number: 0204:994-DOEVD-83
Town: Bonn
Postcode: 53119
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telephone: +49228996100
Roles of this organisation: 
TED eSender

10. Change

Version of the previous notice to be changed
: 
8e7ff0fc-aded-40d6-8e08-7aca779e528f-03
Main reason for change
: 
Information updated

Notice information

Notice identifier/version: 47ab69b4-6680-4d97-9441-55e9efce2341  -  01
Form type: Competition
Notice type: Contract or concession notice – standard regime
Notice subtype: 16
Notice dispatch date: 12/03/2026 12:51:57 (UTC+01:00) Central European Time, Western 
European Summer Time
Languages in which this notice is officially available: German
Notice publication number: 176833-2026
OJ S issue number: 51/2026
Publication date: 13/03/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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